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Bearbeitende Stelle 
1.25/2 Frau Licht 
Tel. 05231/977-220 

Satzung 
zur 1. Änderung der „Benutzungs- und Gebührenordnung 

der Stadtbibliothek Detmold vom 22.11.2016 
 

vom 11.07.2018 
 
 

Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S.666 / SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Art. 1 des 
Gesetzes zur Änderung der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 15.11.2016 
(GV.NRW S. 966), sowie der §§ 2,4,5 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein 
Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV NRW, S. 712 / SGV NRW 610), zuletzt geändert durch Art.2 des 
Gesetzes vom 15.12.2016 (GV.NRW S.1150), hat der Rat der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 
05.07.2018 folgende erste Änderung der „Benutzungs- und Gebührenordnung der Stadtbibliothek Detmold 
vom 22. November 2016“ beschlossen: 
 
 

§ 1 
 

Änderung § 4, Abs. 2 
 
Einschub als neuen dritten Satz: „Diese sind in der Tabelle „Leistungen und Leihfristen“ in der jeweils 
gültigen Fassung einzusehen.“ Zusätzlich Austausch des Begriffes „Leihfristentabelle“ gegen „Tabelle 
Leistungen und Leihfristen“ im letzten Satz des Absatzes. 
 
 

§2 
 
Änderung § 6, Abs. 8  
 
Austausch der Begriffe „Verletzungen des Urheberrechts durch den Kunden“ gegen „Rechtsverletzungen 
durch Kunden“. 
 
 

§ 3 
 
Die „Anlage zur Benutzungs- und Gebührenordnung der Stadtbibliothek Detmold“ wird gemäß der Anlage 
neu gefasst. 
 
 

§ 4 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
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Anlage zur Benutzungs- und Gebührenordnung 
der Stadtbibliothek Detmold 

 

I. Gebühren nach § 2 (1) der Benutzungsordnung 
 

Tarifübersicht der Bibliotheksausweise 
 

Kartenart: Basis-Karte Jahresgebühren Leistungen 

Kinder bis 18 Jahre kostenlos  
 
s. Anhang Tabelle 
„Leistungen & 
Leihfristen“ 
 
eAusleihe nicht 
enthalten 

Erwachsene 18,00 € 

Über 18 Jahre gegen Nachweis: 
Schülerinnen und Schüler / 
Studierende / Auszubildende / 
Ehrenamtskarten-Inhaber / 
Bundesfreiwilligendienstleistende / 
Detmoldpass-Inhaber / 
Anspruchsberechtigte nach dem 
AsylbLG, SGB II und SGB XII 

9,00 € 

Familie / Partner 
Familien oder Personen über 18 
Jahre, die in einem gemeinsamen 
Haushalt leben (gegen Nachweis) 

22,00 € 

Monatskarte 5,00 € 

Institutionenausweis kostenlos 

 

Kartenart: Plus-Karte Jahresgebühren Leistungen 

Kinder bis 18 Jahre 5,00 €  
 
s. Anhang Tabelle 
„Leistungen & 
Leihfristen hr 
 
 
eAusleihe 
enthalten 

Erwachsene 23,00 € 

Über 18 Jahre gegen Nachweis: 
Schülerinnen und Schüler / 
Studierende / Auszubildende / 
Ehrenamtskarten-Inhaber / 
Bundesfreiwilligendienstleistende / 
Detmoldpass-Inhaber / 
Anspruchsberechtigte nach dem 
AsylbLG, SGB II und SGB XII 

15,00 € 

Familie / Partner 
Familien oder Personen über 18 
Jahre, die in einem gemeinsamen 
Haushalt leben (gegen Nachweis) 

32,00 € 

Monatskarte 5,00 € 

Kein Institutionenausweis  
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Kartenart: Premium-Karte Jahresgebühren Leistungen 

Kinder bis 18 Jahre 20,00 €  
 
s. Anhang Tabelle 
„Leistungen & 
Leihfristen“ 
 
 
eAusleihe 
enthalten 

Erwachsene 50,00 € 

Über 18 Jahre gegen Nachweis: 
Schülerinnen und Schüler / 
Studierende / Auszubildende / 
Ehrenamtskarten-Inhaber / 
Bundesfreiwilligendienstleistende / -
Inhaber / Anspruchsberechtigte 
nach dem AsylbLG, SGB II und 
SGB XII 

25,00 € 

Familie / Partner 
Familien oder Personen über 18 
Jahre, die in einem gemeinsamen 
Haushalt leben (gegen Nachweis) 

70,00 € 

Monatskarte 10,00 € 

Kein Institutionenausweis  

 
 

Kartenart: eAusleihe-Karte Jahresgebühren Leistungen 

Kinder bis 18 Jahre 5,00 €  
 
ausschließlich 
eAusleihe 

Erwachsene 10,00 € 

Über 18 Jahre gegen Nachweis: 
Schülerinnen und Schüler / 
Studierende / Auszubildende / 
Ehrenamtskarten-Inhaber / 
Bundesfreiwilligendienstleistende / 
Detmoldpass-Inhaber / 
Anspruchsberechtigte nach dem 
AsylbLG, SGB II und SGB XII 

5,00 € 

Familie / Partner 
Familien oder Personen über 18 
Jahre, die in einem gemeinsamen 
Haushalt leben (gegen Nachweis) 

15,00 € 

Monatskarte 5,00 € 

Kein Institutionenausweis  
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Servicegebühren 
 

Ersatzausstellung eines Bibliotheksausweises 
- Erwachsene 
- Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre  

 
5,00 € 
2,50 € 

Ermittlung bei Adress- oder Namensänderung 5,00 € 

Gebühren für Spielfilme 
- Erwachsenenfilm  
- Kinderfilm  

 
2,50 € 
1,50 € 

Gebühren für Konsolenspiele 
- Erwachsenenspiel 
- Kinderspiel 

 
2,50 € 
1,50 € 

Bestseller 2,00 € 

Ausdruck von Daten 
(Gebührenaushang an den PC-Arbeitsplätzen in der 
jeweils gültigen Fassung) 

siehe 
Gebührenaushang 

Vorbestellung einer Medieneinheit 2,00 € 

Vermittlung einer Medieneinheit aus einer auswärtigen 
Bibliothek 

3,00 € 

Rechercheauftrag in Datenbanken (je angefangene 
Stunde) 

5,00 € 

Verlust oder Beschädigung von Medienhüllen 1,50 € 

Verlust oder Beschädigung von Medien oder 
Medienbestandteilen 

Nach Aufwand 

Ersatzbeschaffung eines Schlüssels für Schließfächer 20,00 € 

 

II. Säumnisgebühren nach § 5 (1) der Benutzungsordnung 
 

Je Medieneinheit und angefangene Woche 1,50 € 

Spielfilme, Konsolenspiele je Öffnungstag 1,50 € 

Bearbeitungsgebühr ab der 3. Mahnstufe 5,00 € 

 
 
Die Gebühren nach Ziffer I sind zum Zeitpunkt der Leistung,  
die Gebühren nach Ziffer II bei Fristablauf fällig. 
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Anhang zur Anlage zur Benutzungs- und Gebührenordnung der Stadtbibliothek Detmold 
 
Leistungen & Leihfristen für Basis- und Plus-Karten  

     

Medientyp Ausleihfrist Verlängerung Vormerkung Ausleihgebühr 

Buch 4 Wochen 2x ja - 

Bestseller 4 Wochen nein ja 2,00 € 

CD 4 Wochen 2x ja - 

Kinder-Spielfilm 1 Woche 2x ja 1,50 € 

Spielfilm 1 Woche 2x ja 2,50 € 

Sachfilm 4 Wochen 2x ja - 

Zeitschrift 2 Wochen 2x ja - 

Spiel 4 Wochen 2x ja - 

Konsolenspiel bis 12 4 Wochen 2x ja 1,50 € 

Konsolenspiel ab 12 4 Wochen 2x ja 2,50 € 

CD-ROMs 4 Wochen 2x ja - 

Kamishibai 4 Wochen 2x ja - 

Ting & Tiptoi 4 Wochen 2x ja - 

Medienbox 4 Wochen 1x ja - 

ebook-Reader 3 Wochen nein ja - 

Geburtstagskiste 2 Wochen nein ja 25 € für den Förderverein 

     

Leistungen & Leihfristen für Premium-Karten  

     

Medientyp Ausleihfrist Verlängerung Vormerkung Ausleihgebühr 

Buch 4 Wochen 2x ja - 

Bestseller 4 Wochen nein ja - 

CD 4 Wochen 2x ja - 

Kinder-Spielfilm 1 Woche 2x ja - 

Spielfilm 1 Woche 2x ja - 

Sachfilm 4 Wochen 2x ja - 

Zeitschrift 2 Wochen 2x ja - 

Spiel 4 Wochen 2x ja - 

Konsolenspiel bis 12 4 Wochen 2x ja - 

Konsolenspiel ab 12 4 Wochen 2x ja - 

CD-ROMs 4 Wochen 2x ja - 

Kamishibai 4 Wochen 2x ja - 

Ting & Tiptoi 4 Wochen 2x ja - 

Medienbox 4 Wochen 1x ja - 

ebook-Reader 3 Wochen nein ja - 

Geburtstagskiste 2 Wochen nein ja 25 € für den Förderverein 
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Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Änderungssatzung zur „Benutzungs- und Gebührenordnung der Stadtbibliothek Detmold 
vom 22.11.2016“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) – in der gegenwärtigen Fassung- gem. § 7 Abs. 6 Satz 1 der 
Gemeindeordnung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Detmold, den 11.07.2018 
Der Bürgermeister 
 
 
 
Rainer Heller 
 

 


